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AUGSBURG, BF.E VON

I. Die Bf.e regierten in einem Territorium,
dem Hochstift A., dessen Hauptres.en Dillingen
an der Donau und A. und dessen Nebenresiden-
zen Marktoberdorf und Füssen waren. Gemäß
ihrer Stellung in den Reichsorganen nach den
Reichsreformen des 15./16. Jh.s votierten die
Bf.e an zehnter Position im Geistlichen Reichs-
fürstenkollegium des Reichstags und an zweiter
Position auf der Geistlichen Bank des Schwäbi-
schen Reichskreises. Hochstift. Besitz erstreck-
te sich auf die Diöz.n A., † Brixen, † Trient
(letztere für den A.er Splitterbesitz an der Süd-
tiroler Etsch). Die zugehörige Kirchenprovinz
war † Mainz, zu der A. seit 829 gehörte. Von
den 52 Bf.en dieses Reichsbm.s haben sich
nicht wenige um Kirche und Reich verdient ge-
macht, im MA u. a. der hl. Ulrich (923–973) als
erster Bistumspatron, Embrico (1063–77), Gf.
Hartmann von Dillingen (1228–86), der als letz-
ter Sproß seines Geschlechts den väterl. Besitz
um Dillingen der A.er Kirche übereignete,
Friedrich Spät von Faimingen (1309–31), Kard.
Peter von Schaumberg (1424–69) und Heinrich
von Lichtenau (1505–17). Die Bf.e residierten
seit dem 15. Jh. in Dillingen, wo sie 1469–1610
auch mehrere Bischofssynoden abhielten. Zu
Beginn der Neuzeit gab es über 1050 Pfarreien
und 750 Benefizien, aufgeteilt auf das A.er Ar-
chidiakonat und 39 Landkapitel, sowie 61 Män-
ner und 37 Frauenkl. Im zugehörigen Hochstift
dominierten dagegen Vogt- und Pflegämter bei
der Aufteilung der Verwaltungszonen.

II. Die Bedeutung der ma. Hofhaltung für
die Genese des Hochstifts ist – im Gegensatz
zur Frühneuzeit – noch weitgehend uner-
forscht. Doch erlauben Abgabeverweise an den
Hof aus der ersten gesamthochstift. Besitzauf-
zeichnung, dem Urbar von 1316, Rückschlüsse
auf die Zentralität der bfl. Res. bereits zu Beginn
des 14. Jh.s. So hatte z. B. die Dorfschmiede des
kleinen Vogtamts Wehringen in der Straßvogtei
südl. von A. die jährliche Verpflichtung, alle
Schlösser in der A.er Bischofspfalz zu installie-
ren und zu warten. Auch nimmt das Hofgericht
innerhalb der bfl. Rechtsprechung eine wichti-
ge Rolle ein; unter Bf. Burkhard von Ellerbach
(1373–1404) tagte und urteilte es am 28. Juli

1375 zu Dillingen im Haus des Kaplans Hansen
unter dem Vorsitz Konrads von Knöringen. Das
Urteil in dem Güterstreit ist die älteste bekannte
Hofgerichtsurk., und mit ihr beginnt eine seri-
elle Quellengattung. Hinweise auf eine hierar-
chisierte Hofdienerschaft unter Leitung eines
Hofmeisters liegen seit dem frühen 15. Jh. vor
und verdichten sich unter dem Episkopat Peter
von Schaumbergs (1424–69). Doch einen Über-
blick zum A.er und Dillinger Hofstaatsleben
verschaffen erst die Dienerbücher, die als »Re-
gister des abgestorbenen hofgesinds zu Dillin-
gen« seit 1502 vorliegen. Danach gab es seit
dem Beginn des 16. Jh.s eine dichte Infrastruk-
tur an Hofdienern unter Apothekern, Barbieren,
Bereitern, Bütteln, Fischern, Gärtnern, Jägern,
Junkern, Kastnern, Kellerern, Köchen, Kondi-
toren, Metzgern, Musikern, Räten, Sekretären,
Schlossern, Schmieden, Schneidern Türmern,
Torwarten, Wächtern und Zahlmeistern. Der
Ausbau des Hofes und seiner Res.en mußte
Hand in Hand mit Reformen territorialer Aus-
richtung gehen.

Vor allem im SpätMA bemühten sich die
Fbf.e, ihr Territorium zu vergrößern, abzurun-
den, administrativ zu organisieren, kurz: zu ei-
nem Territorialstaat umzugestalten. Diese Ab-
sicht lassen bereits die überlieferten Urbare des
Hochstifts von 1316, 1366 und 1427/31 erken-
nen. Allmählich kristallisierten sich in dieser
Zeit Administrationsbezirke mit einer geord-
neten Verwaltung und Rechtspflege heraus. Um
1316 erscheint der hochstift. Grundbesitz unge-
fähr in folgende Verwaltungseinheiten geglie-
dert: Füssen, Oberdorf, Rettenberg-Sonthofen,
Buchloe, Schwabmünchen-Bobingen, A., Has-
berg-Pfaffenhausen, Schönegg, Zusmarshau-
sen-Münsterhausen, Seifriedsberg, Westen-
dorf, Dillingen, Offingen (Ries); außerhalb Ost-
schwabens lag Besitz in Kissing-Mergenthau,
Sundergau (um den Staffelsee) sowie in Nord-
und Südtirol. Ledigl. den Verwaltungsbezirk
Füssen verzeichnete ein Urbar von 1398, das der
Füssener Propst verfaßt hatte. Das zu Beginn
der Regierung des Fbf.s von Schaumberg ange-
legte älteste Lehenbuch des Hochstifts zeigt,
daß dieses im 15. Jh., abgesehen vom Landkr.
Lindau, in jedem der heutigen Landkreise von
Bayerisch-Schwaben und darüber hinaus in
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Oberbayern, Mittelfranken, Württemberg, Tirol
und in der Schweiz über Lehensträger verfügte,
wobei die Schwerpunkte in den Gebieten der
Altlandkreise A., Dillingen, Donauwörth, Füs-
sen, Günzburg, Illertissen, Kaufbeuren, Krum-
bach, Martkoberdorf, Mindelheim, Schwab-
münchen, Sonthofen, Wertingen und Schongau
lagen. Aufschlußreich für die Verfassung eines
hochstift. Amtes, über die Wahrnehmung der
landesherrl. Rechte, über die grundherrl. Or-
ganisation und den Verwaltungsorganismus in
einem der Amtsbezirke um die Mitte des 16. Jh.s
ist eine Statistik des Vogtes Peter Gaisberg für
das Amt Oberdorf. Die Verhältnisse in diesem
im Ostallgäu gelegenen Verwaltungsbezirk
können als typ. auch für andere hochstift. Äm-
ter in jener Zeit angesehen werden. Demnach
ernährten diese weitgehend ihre Inhaber, deren
Einkommen größtenteils in Nutzungsrechten
bestanden. Hauptpflichten der Vorstände in den
Mittelbehörden bildeten die Einziehung der
Geld- und Naturalabgaben sowie die Rech-
nungsführung darüber, die Überwachung der
Rechtsprechung bei den Untergerichten und die
Strafgerichtsbarkeit, die seit dem ausgehenden
MA das Hofgericht, eine zentrale oberste In-
stanz mit ständigen beamteten Richtern und fe-
stem Sitz überwachte. In den letzten Jahrhun-
derten seines Bestehens wuchs das Hochstift
nicht mehr nennenswert, dafür verstärkten die
Fbf.e und die hochstift. Beamtenschaft ihre An-
strengungen um den inneren Ausbau des Ter-
ritorialstaates. Dies war vor allem auch die Hof-
haltung.

Die Ausformung des hochstift. Hoflebens zu
Dillingen – mit erhebl. Einschränkungen gilt
dies auch für die Res.en »auf Zeit« in A., Ober-
dorf oder Füssen – zeigt, daß eine geistl. Res.
grundsätzl. unter dieselben Bewertungsraster
fallen konnte, wie sie sich auch für Standorte
weltl. Territorialfs.en entwickelt hatten. Die
Entfaltung höf. Geselligkeit, hochstift. Rang-
und Zeremonienordnungen oder die Konzen-
tration eines qualitativ hochwertigen mus.-kul-
turellen Angebots standen vielmehr in Relation
zur territorialen Größe, zur Verfügbarkeit fi-
nanzieller Ressourcen und zu den persönl. Prä-
missen des Landesfs.en und der höf. Elite. Eine
Sonderform der Residenzenbildung erlebten

augsburg

die dt. Hochstifte trotzdem mit dem Auszug der
Bf.e und ihres Hofstaates aus den Domstädten
während des 15./ 16. Jh.s.

Im Falle des A.er Hochstifts führte die Ver-
lagerung der Zentralämter und der Hauptres.
nach Dillingen, die als ein längerfristiger Pro-
zeß zu sehen ist, der spätestens bis zum Jahr
1537 seinen Abschluß gefunden hatte, zu einer
strukturellen Verschlechterung der hochstift.
Position in der Reichsstadt. Die zur Nebenres.
degradierte alte Pfalz litt unter einer sichtbaren
baul. Vernachlässigung und Kleinräumigkeit
mit entspr. negativen Implikationen bei Hof-
empfängen, kirchl. und weltl. Festanlässen und
anderen Gelegenheiten, die die Anwesenheit
des Bf.s in der Domstadt erforderten. Die äu-
ßere Wirkung der Gebäude, die sich um die Aula
Mariana (Fronhof) gruppierten, blieb gering.
Der in A. verbliebene Teil des Hofstabs und der
Fürstendiener befand sich in einer defensiven
Situation gegenüber den Steuer- und Rechts-
gremien der Reichsstadt. Der Streit um Ungeld-
privilegien, Zölle und Asyl, die Verquickung
geistl. und weltl. Gerichtsbarkeit oder die Fol-
gen der zeremoniellen Asymmetrie zwischen
Stadt und Stift banden ein erhebliches Maß an
Energie in einer für das Hochstift nicht immer
nutzbringenden Weise.

Um so bemerkenswerter sind die kulturellen
Leistungen des Hochstifts A. Kard. Peter von
Schaumberg öffnete als einer der ersten Fs.en
des Reiches seine Res. und sein Herrschaftsge-
biet für humanist. Reformen, denen sich auch
seine Nachfolger und exponierte Vertreter des
A.er Domkapitels wie Bernhard Adelmann von
Adelmannsfelden verpflichtet fühlten. In der
Renaissance- und Barockzeit machte das Dom-
kapitel die A.er Kathedralkirche zu einer der be-
deutendsten Pflegestätten der geistl. Musik im
süddt. Raum. Im 18. Jh. ließen die Fbf.e in Dil-
lingen, der Hauptstadt des Hochstiftes, ein neu-
es Regierungsgebäude erstellen und ihre dorti-
ge Res., das Schloß erweitern und neu einrich-
ten. Innerhalb des hochstift.Territoriums er-
richteten die hoch- und domstift. Baumeister
zudem zahlr. stattliche Landkirchen. Aber auch
alle der dem Hochstift inkorporierten Kl. und
Stifte bekundeten durch den Bau ansehnlicher
Stiftsgebäude und Kirchen, die zumeist bis in
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die Gegenwart die Erinnerung an sie wachhal-
ten, ihren Willen zu einer, wenn auch noch so
bescheidenen, eigenständigen Gestaltung ihrer
Geschicke.

† C.3. Augsburg † C.3. Dillingen † C.3. Füssen

† C.3. Marktoberdorf
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BAMBERG, BF.E VON

I. Das Hochstift wurde in der Neuzeit im
Hinblick auf die Gründung und Ausstattung des
Bm.s durch Ks. Heinrich II. und die anhaltende
Nähe der Fürstbfe. zum Reichsoberhaupt als
Kaiserliches Hochstift bezeichnet. Ihren Ausdruck
fand diese Verbindung bereits durch die Über-
nahme des schwarzen Löwen in Gold des Ge-
schlechtswappens der † Staufer in das in der
ersten Hälfte des 13. Jh.s entstehende Wappen
des Hochstifts B.; in der Folgezeit wurde dieses
durch die Reichskrone in bes. Weise überhöht.
Kirchl. nahm das Bm. B. von Anfang an eine
Sonderstellung in der Reichskirche ein: Die im
päpstl. Gründungsprivileg von 1007 angespro-
chene Unterstellung unter den Ebf. von†Mainz
und unter Rom wurde in der Folgezeit schrittw.
(1020 Erteilung des röm. Schutzes; 1053 Verlei-
hung des Palliums an die B.er Bf.e; seit 1106
Weihe des B.er Bf.s durch den Papst) in die 1245
anläßl. der päpstl. Anerkennung des Elekten
Heinrich I. von Bilversheim (1242–57) festge-
schriebene Exemtion der B.er Kirche umgewan-
delt (que immediate ad apostolicam sedem spectat,
Ussermann 1801, S. 155; Guttenberg
1937, S. 41). Auch danach wurden die B.er Bf.e
noch bis zum Ende des 13. Jh.s zu den Mainzer
Provinzialsynoden geladen; erst das Aussetzen
der Einladung zu Beginn des 14. Jh.s löste B.
auch in dieser Hinsicht aus dem Mainzer Me-
tropolitanverband. Die Erinnerung an den Be-
such Papst Benedikts VIII. in B. 1020, das Grab
des aus hochfreiem sächs. Geschlecht stam-
menden B.er Bf.s Suidger (1041–46), der als Cle-
mens II. auf den päpstl. Stuhl gelangt war
(1046–47), in der B.er Kathedrale, das einzige
Grab eines Papstes nördl. der Alpen überhaupt,
sowie die Ad-limina-Besuche der B.er Bf.e oder
deren Prokuratoren hielten die Verbindung mit
Rom in besonderer Weise aufrecht.

Im Fürstenrat des Reichstags war B. mit Vi-
rilstimme vertreten; der Fbf. nahm auf der geistl.


